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Abgrenzung Planungsbereich

§ 31(1)d,
   e,g

Absolute Siedlungsgrenze

Forstliche Freihalteflächen§ 27(2)iFF

Freihalteflächen für Freizeit-, Sport- und Erholungsnutzung§ 27(2)kFE

z1

D1
T 01 § 31(1)e,i Vorwiegend touristische Nutzung

Stempel T 01 / z1 / D1:
"Alpengasthof Bidner am Zettersfeld - eine dem Verwendungszweck entsprechende
 Sonderflächenwidmung ist vorzusehen. Eine bauliche Entwicklung ist ausschließlich
 für touristische Zwecke möglich, wobei jedenfalls eine Einschränkung auf notwendige
 Betreiber- oder Personalwohnungen erfolgen muss. Die  Ausweitung der betrieblichen
 Nutzung ist durch die Pistenführung und die Erschließungswege begrenzt. Für eine
 großflächige Widmungserweiterung ist eine entsprechende Betriebsabsicherung
 (Finanzierungs- und Betreibergarantie) als Voraussetzung anzusehen."
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